
VERORDNUNG (EG) Nr. 828/2007 DER KOMMISSION

vom 13. Juli 2007

zur unbefristeten beziehungsweise befristeten Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1), ins-
besondere auf Artikel 3, Artikel 9d Absatz 1 und Artikel 9e
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (2), insbeson-
dere auf Artikel 25,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sieht die Zulassung
von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung
vor.

(2) Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 legt
Übergangsmaßnahmen für Anträge auf Zulassung von
Futtermittelzusatzstoffen fest, die nach der Richtlinie
70/524/EWG vor dem Geltungsbeginn der Verordnung
(EG) Nr. 1831/2003 gestellt wurden.

(3) Die Anträge auf Zulassung der Zusatzstoffe, die in den
Anhängen der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind,
wurden vor dem Geltungsbeginn der Verordnung (EG)
Nr. 1831/2003 gestellt.

(4) Erste Bemerkungen zu diesen Anträgen wurden der Kom-
mission gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie
70/524/EWG vor dem Geltungsbeginn der Verordnung
(EG) Nr. 1831/2003 übermittelt. Diese Anträge sind so-
mit auch weiterhin im Einklang mit Artikel 4 der Richt-
linie 70/524/EWG zu behandeln.

(5) Die Verwendung der Enzymzubereitung Endo-1,4-beta-
xylanase aus Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203)

wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1436/98 der Kom-
mission (3) erstmals für Masthühner befristet zugelassen.
Zur Unterstützung des Antrags auf Zulassung dieser Zu-
bereitung für Masthühner auf unbegrenzte Zeit wurden
neue Daten vorgelegt. Die Bewertung hat gezeigt, dass die
in Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG für eine der-
artige Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
Die Verwendung dieser Enzymzubereitung gemäß An-
hang I zur vorliegenden Verordnung sollte daher auf
unbegrenzte Zeit zugelassen werden.

(6) Die Verwendung der Enzymzubereitung Endo-1,4-beta-
xylanase aus Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)
wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1353/2000 der
Kommission (4) erstmals für Masttruthühner befristet zu-
gelassen. Zur Unterstützung des Antrags auf Zulassung
dieser Zubereitung für Truthühner auf unbegrenzte Zeit
wurden neue Daten vorgelegt. Die Bewertung hat gezeigt,
dass die in Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG für eine
derartige Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt
sind. Die Verwendung dieser Enzymzubereitung gemäß
Anhang II zur vorliegenden Verordnung sollte daher
auf unbegrenzte Zeit zugelassen werden.

(7) Zur Unterstützung eines Antrags auf Zulassung der Zu-
bereitung Astaxanthinreiche Phaffia rhodozyma (ATCC SD-
5340) für vier Jahre für Lachs und Forellen wurden Daten
vorgelegt. Am 25. Januar 2006 nahm die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zur Verwen-
dung dieser Zubereitung Stellung. Die Bewertung hat ge-
zeigt, dass die in Artikel 9e Absatz 1 der Richtlinie
70/524/EWG für eine derartige Zulassung aufgeführten
Bedingungen erfüllt sind. Die Verwendung dieser En-
zymzubereitung gemäß Anhang III der vorliegenden Ver-
ordnung sollte daher für vier Jahre zugelassen werden.

(8) Die Bewertung dieser Anträge ergibt, dass zum Schutz
der Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber den in
den Anhängen aufgeführten Zusatzstoffen bestimmte
Verfahren vorgeschrieben werden sollten. Entsprechende
Schutzmaßnahmen sollten durch Anwendung der Richt-
linie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitneh-
mer bei der Arbeit (5) gewährleistet sein.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

DEL 184/12 Amtsblatt der Europäischen Union 14.7.2007

(1) ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1800/2004 der Kommission (ABl. L 317
vom 16.10.2004, S. 37).

(2) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (ABl. L 59 vom
5.3.2005, S. 8).

(3) ABl. L 191 vom 7.7.1998, S. 15.
(4) ABl. L 155 vom 28.6.2000, S. 15.
(5) ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 2007/30/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 165 vom 27.6.2007, S. 21).



HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Anhang I genannte Zubereitung der Gruppe „Enzyme“
wird als Zusatzstoff in Futtermitteln unter den in diesem An-
hang aufgeführten Bedingungen auf unbegrenzte Zeit zugelas-
sen.

Artikel 2

Die in Anhang II genannte Zubereitung der Gruppe „Enzyme“
wird als Zusatzstoff in Futtermitteln unter den in diesem An-

hang aufgeführten Bedingungen auf unbegrenzte Zeit zugelas-
sen.

Artikel 3

Die in Anhang III genannte Zubereitung der Gruppe „Farbstoffe
einschließlich Pigmente“ wird als Zusatzstoff in Futtermitteln
unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen vorläu-
fig für vier Jahre zugelassen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 13. Juli 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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